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 Herr Mag. Feichtenschlager 
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Entwurf eines Bundesgesetzes über die berufsmäßige Ausübung der Musiktherapie 
(Musiktherapiegesetz – MuthG); Stellungnahme 

Bezug: Zl BMGFJ-93500/0076-I/B///2008 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren! 
 
 
Zu dem im Gegenstand bezeichneten Gesetzentwurf gibt das Amt der Salzburger Lan-
desregierung folgende Stellungnahme bekannt: 
 
1. Gemäß den geplanten §§ 12 Abs 2 Z 1 und 13 Abs 3 Z 1 setzt die Berechtigung zur 
Ausübung der Musiktherapie den Erwerb eines akademischen Grades voraus. Es sollen 
jedoch auch an anderen Ausbildungsstätten (etwa dem ORFF Institut) erworbene Aus-
bildungen zur Ausübung der Musiktherapie berechtigen. 
 
2. Das geplante Vorhaben gefährdet die Musiktherapie im Bundesland Salzburg. Es sollte 
daher in einer Übergangsbestimmung festgelegt werden, dass die derzeit bereits tätigen 
Musiktherapeuten, die ihre Ausbildung in Deutschland oder am Mozarteum erworben 
haben, auch weiterhin die Berechtigung zur selbständigen oder unselbständigen Be-
rufsausübung besitzen. 
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Gleichschriften dieser Stellungnahme ergehen ue an die Verbindungsstelle der Bundes-
länder, an die übrigen Ämter der Landesregierungen, an das Präsidium des Nationalrates 
und an das Präsidium des Bundesrates. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Für die Landesregierung: 
Dr. Heinrich Christian Marckhgott 
Landesamtsdirektor 
 
 
Ergeht nachrichtlich an: 

1. – 8. E-Mail an: Alle Ämter der Landesregierungen 
9.  E-Mail an: Verbindungsstelle der Bundesländer vst@vst.gv.at 
10.  E-Mail an: Präsidium des Nationalrates begutachtungsverfahren@parlinkom.gv.at  
11.  E-Mail an: Präsidium des Bundesrates peter.michels@parlament.gv.at 
12.  E-Mail an: Bundeskanzleramt vpost@bka.gv.at  
13.  E-Mail an: Institut für Föderalismus institut@foederalismus.at 
14.   E-Mail an: Salzburger Landeskrankenanstalten Betriebsgesellschaft mbH 
                              a.schwarzaeugl@salk.at 
 
 
zur gefl Kenntnis. 
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